
1588 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

7. 5. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Bundesgesetz. betreffend die Rege­
lung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen . Dienste und der 

Sanitätshilfsdienste geändert wird 

Der NaJt~onaill1'at halt beschlossen: 

Artikel I 

Das Bun:desgesetz bellreff,enddie Regelung des 
Kn3it1kenpflegef>ach!d~en&tle.s, 'der mec1izinischwtech­
nischen Dienst'e' und der SanidtshiJ.fsdrmste, 
.BGBJ.. Nr. 102/1961, in Ider lfia~sung der Bundes­
gesetze BGBl. Nr. 257/1967, Nr. 95/1969, 
Nr. 349/1970 ,unld Nr. 197/1973, wi1'ld WlLe foogt 
,geändert: 

1. Lm Albs. 5 Ides§ 9 ha:ben die WOl11le "Per­
sonen ,deutsch,er Spl1achzugehöri~kert, Idiesllaaten­
los md und deren Slla3!bS:lIngehörigkeii: ungeMärt 
list (VoJJksdeubSche) sowie" zu entfal1len. 

2. Der ,Albs. 6 des § 9 Wlird aufgehoben. 

3. Die lit. b des § 23 hat zu lauten: 

"b) ,Diplomiet"te Kiinderkr.anken- und Säug­
.1ingsschwester' - ,Diplomierter Kiml.er­
kJr,anken- und S~uglingspfIeger' (§ 5 
Abs.2);" 

4. Der § 29 halt ~u Lauten: 

,,§ 29. Hinsicb1l1ich der Aufnahme in medizi­
nisch-technische Schulen und der Voraussetzun­
gen hiefür gelten die Bestimmungen der 
§§ 8 und 9 mit folgenden Abweichungen sinn­
gemäß: 

1. Neben denim § 9 Ahs. 1 lit. abis d 
ang:eführten Enfordernissen sind .llIachzuweisen: 

a) die RreifepMung einer 3il
'
1gemeinbildenden 

oder berufsbiMenden höheren Schu'le oder 
die vor dem Wirksa.mWleroen der diesbe­
züglichen Bestlimrnungen Ides Schudolrganisa­
donsgesetzes in einer MittelschUile oder 
einer a'nderen mittleren Lehranstalt ahge­
legre Reif.eprüf,uOlg, 

b) für die AfllIfn~hme ZiucAusDi1dung in den 
~m § 25 l!it. ,a bis ,d angttührten Berufen 
auch Kenntnisse in Kurzschrift und Ma­
schinschreiben, 

c) für die Awf11'a!hme ,in eine mediz'in1schwtech­
nische Sch'u:le für den Diä'tdli:enst auß·erdem 
KenntJfilsse !Und ,f,e11tigkei~en im Koch'en. 

2. DiplQrn~erte Krarukenpfle.gepe1"'sonen (§ 23) 
können in medizhrtischwtechnische Schuden auch 
ohne ReifieiZeugnis aufgenommen wer,den. 

3. Ohne Reif.eZleugnis können ferner a.urge­
nommen werden: 

,a) ,diJplomi'erte mleidi2!inisch-ltechnische Fach­
kräfte (§ 43 lit. h) in medizinisch-tech­
nisch'e SchulJ.en für Iden physikotherapeulli­
schien Dienst, für ,den .JneJdizinisch~ch­
nischen LaibOl1"'a.toriumsdienst oder fwr d'en 
raldiolo~isch-ltechnisch,en Dienst, 

b) Absolventinneneiner. dreijährigen Fach­
schll'le fÜlr wirtsch:l1fcliche Frlluenberufe in 
eine 'me'di~inisch-techOlische Schule für den 
Dilitd'ienst, . 

c) AbsoLventinnen ,einer B.~dungsanstalt für 
Kindergäl"tlner,innen in eine medizinisch­
technische Schu'le für den [Iogopädisch-pho­
ni3!llI1rsch-auidiornellrischen Dienst!' 

5. Der erste Sa>tz.,des Acbs. 1 des § 30 h:l1t zu 
1a:u'ten: . 

,,§ 30. (1) Die Alu$Mdung f,üt den physiko­
therapeutischen Dienst dauellt zwei Jahire und 
sechs MOl1!ate." 

6. D.er Ahs. 21des § 30 hat zu ,lauten: 

,,(2) Für ldiplomierte Kr.a~npflegepersonen 
(§ 23) sowie für PersollIen, die 'eine Untlerweisung 
inder pl"'aktischen KlI1ankelllpflege und in beson­
,deren Ver,l1ich'tungen 1m. Ambud'3Jroriurnsdienst in 
der D3Juer von IIriiinldest:ens zwei MOl1la'1:en .nach­
weisen können, <laJUert die AushiJldullIg zw.e:i Jahre 
und vier Mon3JlIe." 
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2 1588 der Beilagen 

7. Der Abs. 2 :dIes § 31 hat Zu lliauten: 

,,(2) Für .rup'lomiel"tJe Kr,ankenpfIegepersonen 
(§ 23) 'sowDe für Personen, die eine UntJerwei­
sung !in der pr'a.ktischen Krankenpflege und lin 
besonderen VelCcichtungen '~m Annbu1ratoriums­
<dienst :in (der Da;uer von mindes-tens zwei Mona­
ltJen nachwei5lenkönnen, Idauert die Ausbildung 
zwei Jahne unld einen Monat." 

8. DererSite Satz des Ahs. 1 des § 32 hat zu 
but.en: 

,,§ 32. (1) Die Ausbildung für den radiolo­
gisch-technischen Dienst dauert 27 Monate." 

9. Der Ahs. 2 des§ 32 hat zu ·Lauten: 

,;(2) Für dip:lbmierte Kl1ankenpflegepersonen 
(§ 23) sowie für Personen, ,cLieeine Unterweisung 
in ,der pra:ktischen K'r,ankenpfliege fUnd in beson­
,deren V;errichtung.en ,im Ambuilatoriumsoienst in 
der ,Dauer 'Von mirudes,tens zwe~ Monaten nach­
weisen können, dauert die Ausbildung 25 Mo­
na'te." 

1 O. Der AJbs. 2 ,des § 34 hat zu Il,a,uten: 

,,(2)Fürdip:lomi,ertJe Knnkenpfleg:epersonen 
(§ 23) 'sowie für Personen, ,die ei,ne Unrne,rweisuiIlg 
,in rder prakti,sch'en Kranke11ipflege in ,der Dauer 
von mä.n!CI.estens ~wei MonaTen nachweisen kön­
nen, oQluerrt: 'die AUs'biMung zwei Jahre und zehn 
Monrate." 

11. D~e hisher:ige Bestimmung des § 35 ,a ist :vls 
Abs. lzu hez'eichnen. . 

12. Dem § 35 a ist ein Abs. 2 nachstehenden 
W ootilautesaiumfiigen: 

,,(2) Für ldiplOlll1'ier,te Kr.ankenpflegepersonen 
(§ 23) sowie für Personen, die ,eine Ulliter­
weisung in ,derprakcischen Kfiankenpflege i.n ,der 
Dauer von mindestens zwei Monaten namweisen 
können, id"lUert die Aus<bi'Ldungzwei Jahre un,d 
v~erMonQItC.". ' 

13. Der § 41 hiat zu lauten: 

,,§ 41. (1) Die Ausbildung im medizinisch-tech­
ni,schen F.achcLienst ·dau ertdrei Jahre. S1e hQt 
einen 'tJheoretisch'en und praktischen U ntierrichi\: 
insbiesoooere .in den nachstehend langeführten 
Unterrichtsgegenständen, zu umfassen: 

:a) Ul1!1Jerweisung in ,der praktisch·en Kranken­
pfl<Cig,e und in besonderen Venrichtungen im 
.AimJbulatornumsdienst lin der Dauer von 
zwei Mou'amen; 

b) A'natomie und PhysiOiLog1e; 
c) l'Iathologie; . 

. d) Hygioen,e; 

e) BinfühTung'ln d~e Ph}'lsilk; 
·.f)e'inf,achemedizinisch -<techl11lische Laoorato­

,riJumsmenhoiden; 

g) HiUebeistungen rbei ,der Anweooung von 
Rönogen9tr,ah1en zu ,diagnos-tischen und 
,ther\1peutisch<e<n Zwecken; 

h)einfache physikotherapewcisch'e iBehandlun­
gen; 

,i) Erste H~lf'e und Vel1bandruehre; 
j) Grunldzüge 'des Sanitäts-, Alrbeits- und 

Sozi'ail v>ersiche,rungsrechtes; 
k) Grundzüge der B-enriebsführungim Kran­

kenhaus. 

(2) Fürd~p'lom~erte Kirankenipfleg1epersonen 
(§ 23) sOWlie ,für Personen, die ,eine Unterwei­
sung in oder prnktischen ~rank,enpflege und in 
besonderen V,errnchtungen ,im Ambulatonums­
dienst :in ,de'r DaU'er von mindesten:s zwei Mona­
ten nachweisen können, ,dauert die Aushi>ldung 
,zwei J abre und zehn Moname. 

(3) Die näheren Bestimmuttglen über die fach­
liche Eignung der ruf AU'sbildung erforderlichen 
Lehr- und HilfskJräfte, Üiberden Lehrplan und 
den Beorieb von SchuLen ,für den me.dizinisch­
'technischen F,achdienst 'sind n,ach Maßgabe einer 
geolldneten und zweckmäßig,en AlUsbi:lidung für 
den mediZlirutsch-rt:echnischen ,Fachdienst vom 
BUnidesminis<rer für Gesunldheit und Umw:elt­
schutz iun Einvernehmen mit ,dem Bundesminister 
für Unterricht und Kun~t ,durch Vleror,dnung zu 
,erlassen. Hiebei sind 1ilublesonder,e ,auch ,cLie' Aus­
hiMungsbe'dingungen festzul'egen ul1Jd ist sicher­
zust'eHen, .daß ,die praktisch,e Unterweisung Quf 
dem Gebiet der Hilfeleistungen bei der :Anwen­
dung von Röntgenstrahlen ZIU :ooagnostischen und 
therapeun:ischen Zwecken nicht vor VoI1enrduIlig 
,des 18. LebensjaJhres des Schülers (der Schül,ernn) 
stattfindet. Die AusbiLdungszeit ist so (Zu he­
grenzen, daß sre die jeweils rfestgei1~gte Norma;l­
arbeits2lej.t nicht überschreitet." 

14. Dem § 42 iSit 'mn Albs. 3 n<achsnehenden 
WOI11t'1autes an1Jufiilgen: 

,;(3) Hat ein Schüler (eine Schüleriri) einer medi­
zinisch-tJechnischen Schule oder einer Schule für 
den medizinisch-technischen Famdienst bereits 
'erfoilgreiche Prufungen im R,ahmen ,der Aushil­
dung :in den KraJllkenpflegefaclidiens~en oder in 
einem mecLiz.illisCh-1:echn~schen Dienst oder ·im 
Itahmen ,des I. metdizin1sChen R,igorosums vor 
nicht mehr (111s fünf jmrenaihgelegt, ,so. sind ihm 
(ihr) die elrWähntenPrüfllingen auf die ral.JZu~ 
legendIen P,rüfungen insoweit anZIUreclmen, a\ls 
SDe diesen nach lnha'lt"un'd Umfangglleichwertig 
s.ind. Die A,nrechnung .hef.r,ei.t 'Von der Ah~egung 
der Prüfung laUS ,den bezüglichen Fächern. Inwie­
weitsolche Prufungen~m eip.z,e1nen gleichwertig 
sind, ist 'oorch VeroJ:'ldnu11ig festzuLegen," . 

15. Der Ahs. 2 .des § 48 hat zu ,l,auten: 

,,(2) Eine KursabsdJ'lußpriifung hat an' jenen 
Untel111ichtsfächCiM zu entlfa:ll1en, ~n denen ,ein 
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158,8 der Beibgen 3 

KUl1stei'Lnehmer ,in -einer nach diesem Bundes­
gesetz geregel1ten Ausbildung eine gleicha.rtige 
Prüfung herle.rts mrt El1fdlg .ahgelegt hat." 

16: Dem § 48 ist _ein Abs. 4 nach-stehenden 
Wortlautes ,anzufügen: 

,,(4) Die Zulassung zu einer KursabschlußprtÜ­
fung in dem im § 44 lit. hangeführten Sanitäts­
hilhdienst ·dan nur erfoLgen, wenn der Prüfun'gs­
werber eine mindestens sechsmonatige Tätigkeit 
in diesem Sanitätshilfsdienst nachweist;'f 

17. Der Albs. 4 des § 52 hat zu lauten;: 

,;(4) Freiberuflich dÜl1fen nur der Kranken­
pflegefachdienst (§ 5), der physrkotherapeutische 
Dienst (§ 26' Abs.1), der Diätdienst(§26 Abs. 4) 
und der l6gopädisch-,phoniatrisch-audiometrische 
Dienst (§2:6 Abs, 6) ausgeÜ'bt werden. Hiezu be­
darf es' einer Bewilligung durch die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde. Die Bewilli.gungist 
zu erteilen, wenn der Bewerber innerhalb der 
letzten zehn Jahre den ib-etreffenden Beruf 
befugtermaßen durch zwei J~hre unselbständi.g 
ausgeübt hat." 

18. Der § 54 hat zu lauten.: 

Tätigkeiten anvertraut oder sonst zugänglich ge­
worden ist und ,dessen Offenlbarung oder _ Ver­
wertun,g geeignet ist, ein berechtigtes Interesse 
der Pers,on zu verletzen, die seine Tätigkeit in 
An-spruch genommen hat oder für ·die sie in An­
spruch genommen worden ist, macht sich, sofern 
die Tat nlicht gerichtlich strafbar ist, einer Ver­
waltungsiibertretung schuldig und ist mit Gel<d<­
strafe ibis zu 30.000 S zu hestra,fen. 

(2) Der Ausübung eines Berufes der in den 
§§ 5, 26, 37 und 44 bezeichneten Art ist die Teil­
nahme an der berufsmäßigen Tätigke~t zur Vor­
bereitung für einen solchen Beruf gleichzuhalten. 

§ 60. W,er 
a)eine untter die Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes ,fallende Tätigkeit ausübt, ohne 
hiezu berechti,gt zu sein, oder' , 

b) ,eine tücht!befugte Person zu einer solchen 
Tätigkeit heranzieht, oder 

c)&urch Handlungen oder Unterlassungen 
den inl den Bestimmungen des § 52 Abs.l, 
4 und 5, ,des § 521 a Abs. 1, des,§ 53 Albs. 1, 
des§ 54, des § 55 .Nbs. 1 und des § 57 ent~ 
haltenen Anor.dnungen zuwiderhandelt, 
oder 

" § 54. (1) Personen, die eine der in ,den §§ 5, 
26, 37 und 44 umschriebenen Tätigkeiten berufs- d) Anordnungen zuw1derhandelt, die in den 
mäßig ausüben, haben die Anordnungen des' ver- auf Grund! dieses' Bundesges'eties, erlassenen 

l'ch Veror.dnungen enthalten sind, antwort 1 -en Arztes .gen au einzuhalten, Jede 
eigenmächtig-e Heilbehandlung, inSibesondere jede macht sich, sofern ,die Tat nicht geri,chtlich straf­
eigenmächti,ge Vornahme von Eingriffen, i&t bar ist, einer VerwaItungsÜihertretung schuldig 
ihnen untersagt. und ist mit Geldstrafe bis zu 30.000 S zu ibe-

(2) Eine zur, berufsmäßigen Ausübung ,des strafen." 
Krankenpflegefachdienstes berech~igte Person j,st 
befugt, subkutane oder intramuSlkuläre Injek­
tionen sowie Blutabriahmen aus der Vene nach 
ärztlicher Anordnung vorzunehmen, wenn sie 
der verantwortliche Arzt im Einzelfall hiezu er-
mächtigt hat. ' 

(3) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des 
medizin,is-ch-technischen Laboratoriumsdienst-es, 
des radiologisch-technischen Dienstes oder des 
medizinisch-technischen Fachdienstes berechtigte 
Person ist befugt, nach ärztlicher Anord­
nung Blut aus, der Vene aJbzunehmen, wenn sie 
der verantwortliche Arzt im Einzelfall hiezu er­
mächtigt hat." 

19.'Das vi,erte Hauptstück hat zu lauten: 

,,4. HAUPTSTüCK 

Strafbestimmungen 

§ 59. (1 ) Wer ein Geheimnis offenbart oder 
verwertet, das ihm bei berufsmäßiger Ausübung 
einer der in den §§ 5, 26, 37 und: 44 angeführten 

Artikel II 

Personen, die ~hre Ausbi1dung im physiko­
therapeutischen Diens-t, im radiologis:ch~tech­
nischen Dienst oder im medizinisCh-technischen 
Fachdienst nach den .bisher geltenden Bestimmun­
gen begonnen haben, können dies,e Ausbildung 
innerhalb von fünf Jahren nach Wirksamwerden 
dieses Bundesgesetzes' nach den hisherigen Aus­
bildungsbestimmungen :beenlden. 

ArtikellII 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 
1975 in Kraft. Durchführungsv-efordnungen 
können bereit,s von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen wer,den; sie dürfen 
frühestens zugleich mit diesem Bundesgesetz in 
Kraft gesetzt werden. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Gesundheit und Um­
weltschutz hetraut. 
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4 1588 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Durch <IJen vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
Angehörige <IJer Krankenpflegefachdienste und 
einiger medizinisch-technischer Dienste zur Ver­
abreichung von Injektionen und zur Bluta'bnahme 
berechtigt werden. 

Weiters sollen mehrere an das Buordesmini­
sterium für Gesundheit und' Umweltschutz im 
Wege des Beirates ,für Krankenpflegefragen heran­
getra,gene Wünsche der B~rufsorganisationen der 
Krankenpflegefachdienst,e und der medizinisch­
teclmischen Dienste verwirklicht werden. 

Ferner wird erstmalig die Anrechnung gleich­
wertiger erfolgreich ahgelegter Prüfungen als 
Kompensation' für die in Wegfall kömmen,de ver­
kürzte Aushildung diplomierter Krankenpflege­
personen uilid Angehöriger des gehobenen med~ 
zinisch-technischen Dienstes in verschiedenen 
medizinisch-technischen Diensten in AUSISicht ge­
nommen. 

Schließlich wur,de die Novellierun,g auch zum 
Anlaß genommen, einige Anpassungen an die sich 
erge:benden Knderunl11en ·der Rechtslage auf 
anderen Gebieten vorzunehmen. 

Die Zuständi~keitdes, Bundes zur Erlassung 
dieses Gesetzes grüIlldet sich auf Artikel 10 Abs. 1 
Z. 10 B-VG "Gesundheitswesen". 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel I Z. 1 und 2 (§ 9 Abs. '5 und 6): 

Durch ,den geltenden § 9 Albs. 5 wird den 
sogenannten Volksdeuuschen, d. h. Personen 
deutscher Sprach zugehörigkeit, die staatenlos sind 
oder deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, die 
Gleichbehandlung mit österreichischen Staats­
bürg.ern ein'geräumt. Solchel11esetzliche Bestim­
mungen, die eiIlle Privilegierung eines besonderen 
Personenkreises vornehmen, der zu den Aus­
ländern zu zähIen ist, ist auf Grund d'es Bundes­
verfassungsgesetzes vom 3. Juli 1973, BGBI. 
Nr. 390, Zur Durchführung des Internationalen 
übereinkommens über die Beseitigung aller 
Formen rassis'cher Diskriminierung nicht mehr 
zulässig. 

Gemäß .dem Artikel I A:bs. 1 des erwähnten 
Bundesverfassungsgesetzes haben Gesetzgebung 
und VoNziehung jede Un'terscheidiung aus dem 
alleinigen Grund der Raosose, der Hautfa:r:be, der 
Abstammung oder der nationalen oder ethnischen 
Herkunft zu unterlassen. Die Gleichstellung eines 
bestimmten Personenkreises von Ausländern, 
wozu ·die sogenaornten Volksdeutschen zählen, 
mit den Inländern, steht mit dieser Verfassungs­
bestimmullJg nidtt im E1nJldang, da aUe Ausländer 
untereinander gleich zu Ibehandeln sind:. 

Diese heute praktisch he~utungs,lose Sonder­
bestimmung sol1 daher aufgehoben werden. 

Zu Artikel I Z. 3 (§ 23 lit. b): 

Für Personen, die sich der Ausbildung in der 
Kinderkranken- und Säuglingspflege unterzogen 
haben, ist nur eine Berufsbezeichnung für Per­
sonen weiblichen Geschlechts vorgesehen. In 
letzter Zeit zei'gen aber auch Personen männ­
lichen Geschlechts steigendes Interesse an einer 
Ausbildung in dieser Sparte des: Krankenpflege­
fachdiellJstes. E~ ist daher vorgesehen, so wie in 
den beiden anderen Sparten auch ·tor der Kinder­
kranken- und Säugl!inogspflege eine männliche 
Berufsbezeichnung zu schaffen. 

Zu Artikel I Z.4 (§ 29): 

Für die Aufnahme in eine Schule für den ge­
hobenen medizinisch-technischen Dienst ist mit 
wellJigen Ausnahmen entweder das Reifezeugnis 
einer höheren Schule' oder ein Krankenpflege­
d'iplom erforderlich. Seit längerer Zeit besteht 
bei den Angehörigen des, medizinisch-technischen 
Fachdienstes das Bestrehen, sich auf GrullJd ihres 
Diploms ebenso wie dilplomierte Krankenpflege­
personen der Ausbildung im gehobenen medi­
zinisch-technischen Dienst zu unterziehen. 

Durch die Neuf:l!ssung des § 29 soll den diplo­
mierten medizinisch-technischen Fachkräften die 
Aufnahme in Schulen für den physikotherapeu­
tischen Dienst, den medizinisch-technischen 
Laboratoriumsdienst oder den radiologisch-tech­
n1schen Dienst 'ermö.glicht wer·den. Die Ein­
schrän:kung auf die genarunten Diens.te ist darin 
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begründet, daß die Aushildung im niedizinisch­
tedmischen F~chdienst sich auf Teilgebiete der 
erwähnten geho:benen Dienste <beschränkt. 

Für Absolventirulen einer dreijährigen Fach­
schule für wirumaftliche Frauenberufe 5011 der 
vorgesehene Nachweis einer mindestens einjäh­
rigen Großkümenpraxis für d'ie Aufn'athme in 
eine medizinisch-techni>sme Smule für den Diät­
di.enst im HinJbli~ darauf, daß der Lehrplan d'er 
dreijährigen Famsmu1e fürwirtsch.aftliche Frauen­
berufe, BGBl. Nr. 154/1963, eiru;chlägige Unter­
rimtsgegenstände, wie Ernährungslehre, Lebens­
mittel- und Diätkunde, Kümenpraxis und Ser­
vieren sowie Hauswirtschaftliche Betriebskunde, 
vorsieht, entfallen. 

Zu Artikel I Z. 5 (§ 30 Abs. 1): 

Die Ausbildung im phytSikotherapeutisdum 
Dienst ist gegenwärtig mit zwei Jahren und drei 
Monaten festgelegt. Neuere medizinisme Er­
kenmnisse ins:besondere auf dem Gebiet der 
Neurophysiologie sowie di,e Erarbeitung neuer 
Behandlungstemniken erfordern eine wesentlich 
umfangreimere AusbiJIdung in den Fämern 
"Mechanotherapie" und ,;Spezielle Pathologie". 
Eine Vermehrung der vorgesehenen Mindlest­
stundenanzahl fü·r die praktLsrue und theoretische 
Ausbildung in diesen iFämern ist im Hinlbli~ auf 
die ·Begrenzung der Ausbildungszeit auf die je­
weils .gesetzlich festgelegte Normalal1beitszeit 
nimt möglim. 

Im Interesse der Verbesserung der Lernerfolge 
und einer regelmäß'iger,en -Albsolvierung der 
Praktika erschien eine Verlängerung der Aus­
bildungsdau~r um drei Monate .geboten. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hinge­
wies'en, daß in vielen europäischen Staaten die 
Ausbildung im physikouherapeutismen Dienst 
drei Jahre beträgt. 

Zu Artikel I Z. 6 (§ 30 Abs. 2): 

Hier war die vorgesehene Verlängerung der 
Ausbildungsdauer zu berü~sichtigen. 

Zu Artikel I Z. 7 (§ 31 Abs. 2): 

Die Auslbifdung im medizinisch-techn,j,schen 
Laboratoriumsdienst dauert zwei Jahl"'e und a'rei 
Monate. Der geltende Abs. 2 ,des § 31 sieht für 
diplomierte ra'diologisch-techn:i,sche Assistenten 
(Assistentinnen) sowie für diplomierte Kranken­
pflegepersonen eine Verkürzung der Au~bild:urug 
auf 18 Monate vor. Diese Verkürzung der Aus­
bildung hat sich in der PraJcilS als undurchführbar 
erwiesen. Die Träger der Schulen sehen sich 
außerstande, für .diese Pel'sonen, di,e nur in 
geringem Ausmaß derartige Schulen hesuchen, 
eigene Lehrgänge einzurichten, bei welchen auf 
die Verkürzung Bedacht ,genommen wird. Prak­
tisch tritt daher in keinem Fall die vorgesehene 
Verkürzung der Ausbildung ei,n. AuS' diesem 

Grund soll von der Ibisherigen Reg~lun:g abge­
garugen werden. Als Ausgleim hlefür soll, durch 
den neuen Abs. 3 des§ 42 (Artikel I Z. 14) die 
bisher fehlende Möglimkeit der Anremnung 
gleimwertiger Prüfungen gesmaffen werden. 

Zu Artikel I Z. 8 (§ 32 Abs. 1): 

Naru der derzeitigen Rechtslage dauert die 
Ausbildung für den ra~oIogisch-technismen 
Dien~ 21 Monate. Diese Ausbildungszeit hat sim 
im Hinlbli~ auf den in dien letzten Jahren wesent­
lich vermehrten Unterrimtsstoff, insbesondere 
durch das Hinzukommen ,der Nuklearmedizin. 
als zu kurz erwiesen. Ej'll'em VorsmIag der Be­
rufsor,ganisation ,der Angehörigen des radio­
logisch-technischen Dienstes folgend, wird eine 
Verlängerung der Ausbildung um sechs Monate 
vorgesehen. 

Zu Artikel I Z. 9 (§ 32 Abs. 2): 

Für den Wegfall der vor,ges,ehenen verkürzten 
AusbiJ.dung im radiologisch..,technischen Dienst 
für diplomierte medizinisch-technisme Assisten­
ten (AssistentiIlillen) und! diplomierte Kranken­
pflegepersonen waren die vorstehenden zu Ar­
tikel I Z. 7 angeführten Grünlde maßgebend. 

Zu Artikel I Z. 10 (§ 34 Abs. 2): 

Aus den vorher dargelegten Gründen soll auch 
im Beschäftigungs- und arheitstherapell;tischen 
Dienst von der Verkürzung der Ausbildung für 
diplomierte Krankenpflegepersonen abg,esehen 
werden. 

Zu Artikel I Z. 11 und 12 (§ 35 a): 

. Die Aus:biMung im Orthoptischen Dienst um­
f.aßt unter anderem eine Unterweisung in der. 
praktischen Krankenpflege in der Dauer von zwei 
Mon:aten. Durch ein R,edaktionlllVersehen unter­
blieb die Aufnahme einer Bes,timmung, wonach 
diese Unterweisung für Person,en entfällt, die 
eine solche Unterweisu11lg in der Dauer von min­
destens zwei Monaten nachweisen können, wie 
dies bei den anderen medizinisch-technischen 
Dienst'en vorgesehen ist. Durch den neuen Abs. 2 
soll dieses RedaktionlsverS'ehen richtiggestellt 
werden. 

Zu Artikel I Z. 13 (§ 41): 

Die Dauer der Ausbildung 1m medizinisch­
technischen: Fachdienst soll im Hinblick auf den 
Umfang des Unterrichtsstoffes um sechs Monate 
verlängert werden. 

Die gelte11lde Vörschrift des § 41 .Albs. 1 ver­
weist hinsichtlich des Umfang,es ,des theoretismen 
und praktischen Unterrichts im medizinisch­
technischen Fach,dienst auf die in den Bestimmun-
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gen über. die AusbiMung: im physikotherapeuti­
schen: Dienst, immooizinisch-tedmischen' La:bora­
toriumsdienst und im radiologisch-technischen 
Dien~t angeführ.t.en F.ächer. In' diesen gehobenen 
medizinisch-te<hni~chen Dien,~ten Wurde der Um­
fang der Unterrichtsgegenstände vor allem durch 
die Bestimmungen ,des iBundJesgeset~es BGBL 
Nr. 95/1969 wesentlich erweitert. Durch die 
bloße Verweisung auf die' h~i ,den erwähnten 
medizinisch-technischen Diensten aufgezählten 
Ausbildungsfächer würde ,die Ausbildung im 
medizinisclv-technischen Fachdienst . weit über den 
Berufsumfang dieses Dienstes hinausgehen. Es er­
schiend'aher geboten, die zur Ausü:bun,g des 
medizinisch-,technischen 'Fachdienstes erforder­
lichen Unterrichtsfächer ausdrücklich anzuführen. 

Der neue Abs,. 2 sieht, so wie in den gehobenen 
medizinisch-technischen Diensten, die Befreiung 
von 'der Unterweisung in der praktischen 
Krankenpflege und in besoruderen Verrichtungen 
im Am'bulatoriumsdienst für ,diejenigen P,ersonen 
vor, die eine solche Unterwei'sung nachweisen 
können. 

tDer Abs. 3 entspricht dem bisherigen Abs. 2 
mit einigeIll sprachlic):1en Knderungen. 

Zu Artikel I Z. 14 (§ 42 Abs. 3): 

Wie bereits in' den Erläuterungen zu Artikel I 
Z. 7 ausgeführt wurde, soll an Stelle der Verkür­
zung der Ausbildung in einigen gehobenen medi­
zinisch-technischen Diensten für diplomierte 
Krankenpflegeper'sonen und Ang,ehörige :be­
stimmter anderer medizinis,ch-technischer Dienste 
die Anrechnung gleichwertiger Prüfungen ge­
schaffen werden. 

Angerechnet sollen alle jene Prüfungen werden, 
die während einer vorangegangenen Ausbildung 
in einem Krankenpflegefach,dienst, einem ge­
hobenen: medizinisch-technischen Dienst oder dem 
medizinisch-technischen Fachdienst abgelegt wor­
den sind. 

In den gehobenen medizinisch-technischen 
Diensten unterziehen sich häufig Personen .der 
AusbiLdung, die ein Medizins.wdium abgebrochen 
haben, jedoch Teilprüfungen des I. Rigorosums 
(Physik, Chemie, Anatomie, Histologie und 
Embryologie, Physiologie) abgelegt hahen. Auch 
diese Prüfungen solLen in Hinkunft ang.erechnet 
werden. 

Voraussetzung für die Anrechnung von Prü­
fungen ist die GLeichwertigkeit hinsichtlich Inhalt 
und Umfang. Dies,e Gleichwertigkeit soll im 
Interesse einer einheitlichen Handhabung der 
Anrechnung~bestimmungen im Verordnungswege 
fest,gestellt wer,den. 

Im Interesse des Erfolges der Ausbildung sollen 
jedoch nur Prüfungen angerechnet werden, die 
nicht vor zu langer Zeit abgelegt wurden. 

Zu Artikel I Z. 15 (§48 Abs.2): 

Nach derder~eiti,geh Regelung ist eine An­
rechnung von Prüf.ungen im SanoitätshiltFSdlenst 
nur dann' möglich, wennsie'im Rahmen einer 
Ausbildung in ,den Sanitätshilfsdiensten ahgelegt 
wurden. Durch die NeUfassun:g dieser Bestim­
mung soH eine Anrechnung·auch'dann erfolgen, 
wenn der Kursteilnehmereine gleichartige Prü­
fung anläßlich einer Au~biI.duhg im Kranken­
pflegefachdien,st oder in den medizinisch-techni­
schen Diensten a:hgelegt hat. 

Zu Artikel I Z. 16 (§ 48 Abs. 4): 

Inf01ge der steig.enden Berufsailforderungen an 
die Angehörigen ,des SanitätshiHsdlien:stes nach 
§ 44 lit. h (Stations gehilfen, Stationsgehilfinnen) 
ist eine Verbesserung der Ausbildung dieser Per­
sonen vo.r allem in praktischer Hinsicht notwen­
dig. Dieses Ziel soll einerseits durch das Erforder­
nis einer mindestens ,sechsmonatigen; Tätigkeit in 
diesem Sanitätshilfsdienst als Voraussetzung zur 
Zulassung zur KursaJbschlußprüfung erreicht wer­
den, arudererseits durch Erhöhung der Mindest­
stundenanzahl in der theoretischen und prakti­
schen Ausbildung. 

Daserstg.enannte Ziel soll durch die vorge­
sehene Einfügung eines neuen A'bs. 4 zum § 48 
erreicht werden. Das, andere Ziel soll durch eine 
entsprechende Knderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsor.druung für ,die Sanitätshilfsdienste 
(Verordnung BGBl. Nr. 216/1961) r:ealisiert 
werden. 

Zu Artikel I Z. 17 (§ 52 Abs. 4): 

Zur freiberuflichen AusÜlbungde!! Kranken­
pflegefachdienstes, ,des physikotherapeutischen 
Dienstes, des' Diätdienstes und des 10gopädisch­
phoniatrisch-audiometrischen Dienstes hedarf es 
einer Bewilligung durch die BeziI1ksverwaltungs­
behörde. Voraussetzung zur Erteilung der Be­
willigung ist die unselbständige Ausühung des 
betreffenden Berufes in den letzten zwei Jahren. 

Diese Bestimmung führt häufig zu Härten, vor 
allem ,dann, wenn der Bewer:ber um die behörd­
liche Bewilligung seine Berufstätigkeit unterhro­
chen hatte un,d trotz langjähriger unseLbständiger 
Berufstätigkeit ,die mindestens zweijährige Tätig­
keit unmittelbar vor der Antragstellung nicht 
nachweisen konnte. 

Durch die vorgesehene Knderung des § 52 
Abs. 4 soll die unselibständige Tätigkeit durch 
zwei Jahre weiterhin VorausSietzung bleiben. Es 
soll jedoch ,die Bedingung fallen, daßciliese zwei 
Jahre unmittelbar vor ,der freiheruHichen Tätig­
keit gelegen sein: müssen. 

Neben der Vermeidung von Härten Süll durch 
die neugefaßte Bestimmung vor allem ein Anreiz 
zur Ausübung ,des, Krankenpflegefachdienstes' als 
freier Beruf für diejenigen Krankenpflegeper-
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sonen gegeben werden, die aus ihrem Beruf aus-
. geschieden sind. Es kann erwartet werden, daß 

dadurch besonders für ,den sozial-medizinischen 
Pflegedienst solche Krankenpflegepersonen ge­
wonnen werden können. 

Zu Artikel I Z. 18 (§ 54): 

Seit Jahren wird die frage diskutiert, inwie­
weit auch in österreich dem Krankenpflegeper­
sonal und dem medizinisch-technischen Labor­
personal ,die Vorn~hme von Injektionen und 
Blutabnahmengestattet werden könne, wie das 
in anderen europäischen und außereuropäischen 
Ländern bereits der Fall ist. 

Tätigkeiten hinsichtlich bestimmter Injektionen 
und Blutenltnahmen ausdrücklich, für zulässig er­
klärt. Auf die eingehenden Ausführungen der 
Erläuterung,en zu dem erwähnten Gesetzentwurf 
über die Veralbreichung von Injektionen und die 
Durchführung von Blutentnahmen durch das 
nichtärzüi,che Sanitätsperson.al, ·darf verwiesen 
werden. 

Die AusÜlbung ,der durch .die vorliegende No­
velle eingeräumten. Ermächtigung hat allerdings 
zur VorauSlSetzun'g, daß di.e Angeh'örigen der 
Krankenpflegefachdienste, des medizinisch-tech­
nischen LahoratoriumsdiellJSteSl, des radi,ologisch­
technischen Dienstes und: des medizinism-tech­
nischen Fachdienstes während ihrer Aushildung 
für diese Verrichtungen entsprechel1ld theoretisch 
und prak1li~ch geschult wer.den. 

Nach ,der gegenwärtigen Rechtslag,e sind näm­
lich Angehörige des Krankenpflegefachdienstes 
lediglich zur Hilfeleis,tung bei ärztlichen Verrich­
tungen sowie zur Ausführung ärztlicher Anord­
nungen bei ,der Hei]behandlung berechtigt, Zu Artikel I Z. 19 (§ 59 und 60): 
während die g,ehobenen medizinisch-technischen Seit 1. Jänner 1975 ist durch § 121 StGB die 
DienSJte und der medizinisch-technische Fachdienst Verletzung des Berufsgeheimnis'ses hinsich,tlich des 
üherhaupt nur zu bestimmten Verrichtungen Gesundheitszustandes einer Person vom Gericht 
nach ärztlicher Anor,dnung befugt sind. Die Vor- mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
nahme von In:jektionen und die Blutellitnahme Geldstrafe :biSt zu 3,60 Tag,essätzen zu bestrafen. 
sind demnach dUrch die ,geltende Rechtslage nicht Dadurch ist im wesentlichen die strafbare Hand­
gedeckt. lung nach § 59 iru der geltendeni Fassung auf die 

Der Oberste Sanitätsrat wurde mit diesem Pro- Verletzung anderer Berufsgeheimnisse als h~n­
blem befaßt und hat in seiner 130. Vollversamm- sichtlich des GesundheitszuSltan!des beschränkt. 
lung am 16. Novernlber 1974 einstimmig ein Hi~für :besteht jedoch kein:. Bedürfnis nach einer 
Gutachten beschlossen, wonach über jeweiligen gerIchtll~en. Bestrafung. DI~ Ver~etzung des B~­
konkreten Auftrag des Arztes ;dem Kranken- r~fsg.ehelmnlsses süll daher 'ln Hmkunft, so~elt 
pflegepersonal <tie Vera:breichung von subkutanen I sle nlcht den Ta.~bestand des § 121 StGB erfuHt, 
und· intr,amuskulären Injektionen s,owie dem als Verwaltungsubertretul1lg bestraft werden. 
Krankenpflegepersonal und dem medizinisch- Weiters iollel1l alle Strafsätze auf ein zeitge­
technischen Person:al,dieBluten:tnahme aus' Venen mäßes Ausmaß erhöht wer,den, hingegen soll die 
gestattet werden soU. fallweise angedrohte Arreststrafe in Hinkunft 

Die neuen Abs. 2 urud 3 des § 54 sollen die entfallen. 
Grundlage ,dafür bilden, d:aß Krankerupflegeper- Zu Artikel 11 und 111: 
sonen und Angehörige bestimmter medizinisch­
techni~ch,er Dienste zur Vornahme von suibku­
tanen und intramuskulären Injektionen und 
Bluta:bnahmen im Einzelfall über ärztliche An:­
ordnung ermächtigt werden können. 

Im Entwurf einer Ärztegesetznovelle 1975 ist 
korrespondierend die Einfügung einer Bestim­
mung in das Ärztegesetz vorgesehen, die die 
Deleg,j,erung gewisser dien Ärzten vorbehaltener 

In dieren .&roikeln sil1ld d'ie zur Durchführung 
des, Gesetzes erforderlichen Ülber:gangs- und 
Schlußbestimmungen enthalten. 

III. Finanzielle Auswirkungen 

Mit der Durchführung des Gesetzes sind keine 
'finanziellen Belastungen des Bundes in personeller 
und sachlicher Hin~icht verbunden. 
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